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Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene 
 
 
3 Ebenen: 
 

• Bundesrecht: Bundesverfassung / Asylgesetz: 
 
 

• Kantonales Recht: Sozialhilfegesetz / Asylfürsorgeverordnung 
 
 

• Kommunales Recht: Richtlinien der Sozialbehörde / (Handlungsan-)Weisungen der Sozialen Dienste 
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1. Bundesrecht: 
 
 
Bundesverfassung: 
 
 
Art. 41 Sozialziele 
 

Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass: 
a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat; 
b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; 
c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden; 
d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können; 
e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können; 
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können; 
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen 
und politischen Integration unterstützt werden. 

 
Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, 

Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist. 
 

Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren Mittel an. 
 

Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden. 
 
 
Art. 115 Unterstützung Bedürftiger 
 

Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt. Der Bund regelt die Ausnahmen und Zuständigkeiten. 
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Art. 121 (Aufenthalt und Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern) 
 

Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die 
Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes. 

 
Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. 
 

 
 
Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen 
 

Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein 
menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. 
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Asylgesetz: 
 
5. Kapitel: Sozialhilfe und Nothilfe 
 
1. Abschnitt: Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen, Nothilfe und Kinderzulagen 
 
 
Art. 80 Zuständigkeit 
 

Die Zuweisungskantone gewährleisten die Sozialhilfe oder die Nothilfe für Personen, die sich gestützt auf dieses Gesetz in der Schweiz 
aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung 
als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgabe ganz oder teilweise Dritten, namentlich den nach Artikel 30 
Absatz 2 zugelassenen Hilfswerken, übertragen. 
 

Solange sich diese Personen in einer Empfangsstelle oder in einem Erstintegrationszentrum für Flüchtlingsgruppen aufhalten, 
gewährleistet der Bund die Sozialhilfe. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise Dritten übertragen. 
 
 
Art. 81 Anspruch auf Sozialhilfeleistungen oder auf Nothilfe 
 

Personen, die sich gestützt auf dieses Gesetz in der Schweiz aufhalten und die ihren Unterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, 
erhalten die notwendigen Sozialhilfeleistungen, sofern nicht Dritte auf Grund einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung für sie aufkommen 
müssen, beziehungsweise auf Ersuchen hin Nothilfe. 
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Art. 82 Sozialhilfeleistungen und Nothilfe 
 

Für die Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen und Nothilfe gilt kantonales Recht. Personen mit einem rechtskräftigen 
Wegweisungsentscheid, denen eine Ausreisefrist angesetzt worden ist, können von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden. 
 

Wird der Vollzug der Wegweisung für die Dauer eines ausserordentlichen Rechtsmittelverfahrens ausgesetzt, so erhalten abgewiesene 
Asylsuchende auf Ersuchen hin Nothilfe. 
 

Für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung ist die Unterstützung nach Möglichkeit in Form von Sachleistungen 
auszurichten. Der Ansatz für die Unterstützung kann von den Ansätzen der einheimischen Bevölkerung abweichen. Die Nothilfeleistung muss 
zeitlich und sachlich gerechtfertigt sein. 
 

Die Nothilfe ist in Form von Sachleistungen oder täglichen Geldleistungen an den von den Kantonen bezeichneten Orten auszurichten. Die 
Auszahlung kann auf Arbeitstage beschränkt werden. 
 

Der besonderen Lage von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen, die Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben, ist bei der 
Unterstützung Rechnung zu tragen; namentlich soll die berufliche, soziale und kulturelle Integration erleichtert werden. 
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Art. 82a Krankenversicherung für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung 
 

Die Krankenversicherung für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung ist unter Vorbehalt der nachfolgenden 
Bestimmungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. März 19942 über die Krankenversicherung (KVG) auszugestalten. 
 

Die Kantone können für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung die Wahl des Versicherers einschränken und 
einen oder mehrere Versicherer bezeichnen, welche eine besondere Versicherungsform nach Artikel 41 Absatz 4 KVG anbieten. 

 
Sie können für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung die Wahl der Leistungserbringer nach den Artikeln 36–40 

KVG einschränken. Sie können dies vor der Bezeichnung eines Versicherers im Sinne von Absatz 2 tun. 
 

Sie können einen oder mehrere Versicherer bezeichnen, welche eine Versicherung mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer im 
Sinne von Artikel 41 Absatz 4 KVG nur für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung anbieten. 

 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Einschränkung der Wahl der Leistungserbringer. 
 
Die Kantone und die Versicherer können eine Aufhebung der Kostenbeteiligung nach Artikel 64 Absatz 2 KVG vereinbaren. 
 
Solange Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung ganz oder teilweise Sozialhilfe beziehen, ist ihr Anspruch auf 

Prämienverbilligung nach Artikel 65 KVG sistiert. Der Anspruch lebt in dem Zeitpunkt auf, in dem diese Personen als Flüchtlinge anerkannt 
werden, als Schutzbedürftige einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben oder keine Sozialhilfe mehr beziehen. 
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Art. 83 Einschränkungen der Sozialhilfeleistungen 
 

Die zuständigen Stellen können Sozialhilfeleistungen ganz oder teilweise ablehnen, kürzen oder entziehen, wenn die begünstigte Person: 
a. sie durch unwahre oder unvollständige Angaben erwirkt oder zu erwirken versucht hat; 
b. sich weigert, der zuständigen Stelle über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse Auskunft zu erteilen, oder sie nicht ermächtigt, Auskünfte einzuholen; 
c. wesentliche Änderungen ihrer Verhältnisse nicht meldet; 
d. es offensichtlich unterlässt, ihre Lage zu verbessern, namentlich wenn sie eine ihr zugewiesene zumutbare Arbeit oder Unterkunft nicht 
annimmt; 
e. ohne Absprache mit der zuständigen Stelle ein Arbeits- oder Mietverhältnis auflöst oder dessen Auflösung verschuldet und damit ihre Lage 
verschlechtert; 
f. die Sozialhilfeleistungen missbräuchlich verwendet; 
g. sich trotz der Androhung des Entzuges von Sozialhilfeleistungen nicht an die Anordnung der zuständigen Stelle hält. 
 

Unrechtmässig bezogene Sozialhilfeleistungen sind vollumfänglich zurückzuerstatten. Der zurückzuerstattende Betrag kann namentlich 
von künftigen Sozialhilfeleistungen abgezogen werden. Der Kanton setzt den Rückerstattungsanspruch durch. Artikel 85 Absatz 3 ist anwendbar. 
 
 
Art. 83a Voraussetzungen für die Ausrichtung der Nothilfe 
 
Die betroffene Person hat beim Vollzug einer rechtskräftigen Wegweisung, die zulässig, zumutbar und möglich ist, sowie bei der Ermittlung der 
Voraussetzungen der Nothilfe mitzuwirken. 
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2. Kantonales Recht: 
 
 
Sozialhilfegesetz: 
 
Asylfürsorge 
 
§ 5 a Zuständigkeit 
 

Die Hilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung (nachfolgend Asylsuchende) 
richtet sich nach besonderen Vorschriften.  

 
Der Regierungsrat erlässt eine Asylfürsorgeverordnung. Darin regelt er für Asylsuchende namentlich die Zuständigkeit und das Verfahren, 

die Platzierung, die Unterbringung und Betreuung, die Gesundheitsversorgung, die Ausbildung und Beschäftigung, die Festsetzung, Ausrichtung, 
Abrechnung und Rückerstattung von Leistungen des Kantons und Dritter im Asylbereich, den Zugang zum Arbeitsmarkt sowie die Rückkehr. 
Insbesondere kann vorgesehen werden, dass neu zugewiesene Asylsuchende vom Kanton zunächst in einem Durchgangszentrum untergebracht 
und erst danach einer Gemeinde zugeteilt werden.  
 
 
§ 5 b Bemessung und Ausgestaltung der Hilfe  
 

Höhe und Art der Fürsorgeleistungen für Asylsuchende richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Sie werden vom Status und vom 
Verhalten einer Person im Asylverfahren bestimmt.  
 

Die zuständigen Stellen können Fürsorgeleistungen bis auf ein Minimum kürzen, wenn die begünstigte Person ihrer Mitwirkungspflicht 
gegenüber den für das Asylverfahren und die Fürsorge zuständigen Behörden nicht oder ungenügend nachkommt.  
 

Art und Dauer der Unterbringung und der Betreuung sowie der Zugang zum Arbeitsmarkt hängen vom Verfahrensstand beziehungsweise 
asylrechtlichen Status der Person ab. 
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§ 5 c Ausländer ohne Aufenthaltsrecht 
 
 Wer sich unberechtigt in der Schweiz aufhält und nicht zur Ausreise veranlasst werden kann, hat nur Anspruch auf Unterstützung im 
Rahmen des Rechts auf Hilfe in Notlagen.  
 
 Der Kanton trägt die Kosten dieser Nothilfe.  
 
 Der Regierungsrat erlässt Bestimmungen über Art und Umfang der Nothilfe sowie über die Zuständigkeit und das Verfahren.  
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Asylfürsorgeverordnung: 
 
 
§ 2 Leistungen an Asylsuchende  
 
 Die Leistungen an Asylsuchende umfassen  
a. Unterbringung,  
b. Betreuung,  
c. Unterstützung (Sach- und Geldleistungen). 
 
 Die für Unterbringung und Betreuung zuständigen Stellen können Programme zur Ausbildung und Beschäftigung von Asylsuchenden 
durchführen.  
 
 
§ 3 Bemessung der Unterstützung 
 
 Die Sicherheitsdirektion bestimmt die Kriterien für die Bemessung der den Asylsuchenden zu gewährenden Unterstützung auf der Grundlage 
der vom Bund festgelegten Beiträge. 
 
 Sie berücksichtigt dabei  
a. den Status gemäss § 1,  
b. den Stand des Asylverfahrens,  
c. das Verhalten der oder des Asylsuchenden im Asylverfahren,  
d. das Verhalten der oder des Asylsuchenden gegenüber den zuständigen Behörden und Organisationen.  
 
 
§ 6 Zuständigkeit für Leistungen gemäss § 2  
 
 Der Kanton sorgt während einer ersten Phase für die Leistungen gemäss § 2 für durch den Bund neu zugewiesene Asylsuchende. Die 
Errichtung der notwendigen Unterkünfte bedarf keiner Einwilligung der Standortgemeinde.  
 
Danach weist der Kanton die Asylsuchenden den einzelnen Gemeinden zu. Mit der Zuweisung geht die Zuständigkeit für die Erbringung der 
Leistungen gemäss § 2 an die Gemeinden über.  
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3. Kommunales Recht: 
 
 
am Beispiel der Stadt Zürich 
 
 
Richtlinien der Sozialbehörde 
 
Beispiel: Wohnkostenrichtlinie 
 
und  
 
(Handlungsan-)Weisungen der Verwaltung (Direktorin der Sozialen Dienste / Direktor der AOZ) 
 
Beispiel: HAW zu den Wohnkosten oder HAW Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
 
 
Aufbau: 
 
Systematik und Interpretation an den SKOS-Richtlinien und der dazu ergangenen Rechtsprechung (des Verwaltungsgerichts) orientiert 
 
 
Notwendigkeit von Ausnahmen aufgrund übergeordnetem Recht oder Praxis der Bundesbehörden 
 
Beispiel: Vermögensfreibetrag 
 
 
 


